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Biologische Abfälle können mittels Biotonne 
gesammelt werden.

In die Biotonne gehören:

•	 organische Küchenabfälle, Kaffeefilter und 
Teebeutel, Blumen und Pflanzenreste, or-
ganisches Tiereinstreu, Federn und Haare, 
Eierschalen, gekochte Speisereste u. Ä.

•	 Laub, Grasschnitt, zerkleinerter Ast- und 
Strauchschnitt ◀

Nicht in die Biotonne gehören:

alle Arten von Kunststoffen, Folienbeutel, sons-
tige Verpackungen, Restabfall usw. ◀

Tipps zum Umgang mit der Bio­
tonne: 

•	 Biotonne möglichst im Sommer an einen 
kühlen, schattigen Platz und im Winter an 
einen frostfreien Platz stellen

•	 Behälterboden mit zerknülltem Zeitungs- 
oder Küchenpapier auslegen

•	 Biotonne bei Bedarf ausspülen ◀

Ist eine Befreiung von der Bioton­
ne möglich?

Da gerade im ländlichen Raum viele Grund-
stückseigentümer Kompostierung betreiben, 
ist in diesen Fällen eine Befreiung von der Bio-
tonne möglich. Dafür muss der Grundstücks-

Bioabfall
eigentümer versichern, dass alle auf dem 
Grundstück lebenden Personen Eigenkom-
postierung betreiben.
Weiterhin müssen auf dem Grundstück min-
destens 25 m² Fläche pro Person zum Ausbrin-
gen (Verteilen) des Komposts zur Verfügung 
stehen. Dafür geeignete Flächen sind z. B. Beete, 
Stauden und Grünflächen. ◀

Wie stelle ich den Antrag auf  
Befreiung von der Biotonne?

Hierfür nutzen Sie bitte das Formular auf 
Seite 21. Dieses können Sie auch per E-Mail an 
das Amt für Abfallwirtschaft senden. Für Grund-
stücke auf denen nur gewerbliche Nutzungs
einheiten vorhanden sind, genügt der Nach-
weis der privatrechtlichen Entsorgung von 
Bioabfällen. ◀

Biofilterdeckel

Statt einer Biotonne mit einem „normalen“ 
Deckel kann auch eine Biotonne mit einem Bio-
filterdeckel bestellt werden.

Der Biofilterdeckel besitzt eine umlaufende 
Gummidichtung und einen im Deckel einge
arbeiteten Biofilter.

Die Funktionsweise wird wie folgt beschrieben:
Mit seiner umlaufenden Gummidichtung 
schließt der Biofilterdeckel den Behälter ab 
und hält Fliegen und Maden fern.

Kleinstlebewesen, die im Filtermaterial ent
halten sind, bauen Geruchsstoffe ab. Gleich-
zeitig werden durch die Feuchtigkeit in dem 
Biotonne Schimmelpilzsporen im Wasserfilm 
gebunden und damit die Ausbreitung gesund-
heitsgefährdender Sporen gebremst. ◀

Filtermaterial

Das Filtermaterial sollte alle zwei Jahre ge-
tauscht werden. Es kann gegen eine Gebühr 
von 16,49 EUR an den kommunalen Wertstoff-
höfen (siehe Seite 4) erworben werden. ◀

Die Abfälle sind lose einzuwerfen. Nasse 
Abfälle können z. B. in eine Lage Küchen-
papier gewickelt werden, damit Feuch-
tigkeit aufgesaugt wird. Das Verwenden 
von handelsüblichen Biobeuteln, auch 
wenn diese als kompostierbar bewor-
ben werden, ist nicht gestattet. 

Diese Biobeutel verrotten nicht schnell 
genug bzw. nicht rückstandslos. Bei der 
anschließenden Verwertung müssen die-
se Beutel als Störstoff umständlich aus-
sortiert und gesondert entsorgt werden.

Wie befülle ich die  
Biotonne richtig?

▲  Foto: AdobesStock / © Animaflora PicsStock
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Sperrige Abfälle (Sperrmüll) können wegen ihrer 
Abmessungen und ihres Gewichts nicht über die 
zugelassenen Abfallbehälter entsorgt werden. 
Zum Sperrmüll gehören insbesondere große 
Haushaltsgegenstände und Möbel. 

Der Vogtlandkreis hat für Sperrmüll besondere 
Entsorgungsmöglichkeiten geschaffen. Bevor Sie 
sperrige Gegenstände jedoch einer Entsorgung 
zuführen, prüfen Sie bitte, ob vielleicht auch eine 
Weiterverwendung durch die Abgabe an soziale 
Einrichtungen (Möbelbörsen siehe Seite 27) mög-
lich ist. ◀

Entsorgungsmöglichkeiten:

Abholung von Sperrmüll 
im Holsystem (kommunale 
Sperrmüllsammlung)

Je Nutzungseinheit ist eine Abholung von Sperr-
müll bis zu 9 m³ im Jahr zulässig. Dazu müssen 
die Besitzer von Sperrmüll einen Antrag auf Abho-
lung stellen. 

Die Abholung können Sie mit dem Formular auf 
Seite 23 beantragen.

Sperrige Abfälle | Haushaltsauflösungen
Die Gebühr für eine Abholung beträgt 10,00 EUR 
und wird nach erbrachter Leistung mittels Gebüh-
renbescheid erhoben.

Innerhalb von 6 Wochen nach Eingang der Be-
stellung wird der Sperrmüll abgeholt. Den Abhol-
termin bekommen Sie vorher durch die Kreisent-
sorgungs GmbH Vogtland schriftlich mitgeteilt. 
Sofern Sie eine E-Mail-Adresse angegeben 
haben, erfolgt die Mitteilung per E-Mail.

Express-Abholung von Sperrmüll (ge­
bührenpflichtige Zusatzleistung)

Als zusätzliches Serviceangebot kann für die Ab-
holung von Sperrmüll im Rahmen der kommu-
nalen Sperrmüllsammlung ein gebührenpflichti-
ger Express-Abholtermin beantragt werden. Der 
Sperrmüll wird innerhalb von fünf Arbeitstagen 
nach Eingang des Antrages beim Entsorger abge-
holt.

Wenn das Kontingent für die kommunale Sperr-
müllsammlung bereits ausgeschöpft wurde, ist 
eine Express-Abholung nicht mehr möglich.
Die Express-Abholung kann auf dem Formular auf 
23 Seite mit beantragt werden.

Die angemeldeten Teile frühestens 24  Stun
den vor dem Abholtermin und nicht später 
als 6:00 Uhr am Abholtermin bereitstellen. 
Die Teile so ablegen, dass niemand gefährdet 
wird und die Straßen nicht verschmutzt wer-
den. Nach der Abholung sind die Bereitstel-
lungsflächen zu reinigen. Für die Beräumung 
nicht entsorgten Sperrmülls (z. B. satzungssei-
tig ausgeschlossene Abfälle) ist der Antragstel-
ler selbst zuständig. 

Die Bestimmungen in den ortsüblichen Sat-
zungen bleiben unberührt.

Sperrmüll wird grundsätzlich auf dem 
Gehweg vor dem Grundstück abgeholt, 
sofern dieser über eine von dem Müllfahr­
zeugen befahrbare Straße erreicht wer­
den kann. Achten Sie darauf, dass die Abhol
stellen frei zugänglich sind. Ein Abtransport 
aus Grundstücken, insbesondere Woh­
nung / Keller / Boden /Garten erfolgt nicht. 

Wenn Federbetten o. Ä. in Säcken bereitge-
stellt werden, diese bitte nicht verschließen, 
damit das Entsorgungspersonal seiner Kont-
rollpflicht nachkommen kann. 

Zur Abholung von Sperrmüll können Klein­
müllsammelfahrzeuge nicht eingesetzt 
werden. 

Sperrmüll an Grundstücken, die nicht ange­
fahren werden können, wird nach wie vor an 
den bisher bekannten Sammelplätzen abge-
holt. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihr Sperr-
müll direkt am Grundstück abgeholt werden 
kann, wenden Sie sich an die Einsatzleitung 
der Kreisentsorgungs GmbH Vogtland (+49 (0) 
37421 123300).

Die Entsorgungsleistung gilt auch dann als 
vollständig erbracht, wenn der Entsorger 
den Versuch der Abholung am angekün­
digten Termin unternommen hat und die 
angemeldeten Teile nicht vollständig oder 
gar nicht bereitgelegt waren. Es besteht in 
diesen Fällen kein Anspruch auf erneute 
Anfuhr.

Die Anlieferung im Rahmen des Bringsystems 
durch gewerblich oder karitativ Tätige anstelle 
der Berechtigten ist ausgeschlossen.

Hinweise zur Abholung / Anlieferung von Sperrmüll

Die Gebühr für die Express-Abholung von Sperr-
müll beträgt 56,88 EUR je Abholung und wird 
zusätzlich zur Gebühr für die standardmäßige 
Abholung (10,00 EUR) mittels Bescheid beim An-
tragsteller erhoben. 

Für die Express-Abholung ist es unbedingt not­
wendig, dass Sie auf dem Antragsformular Ihre 
E-Mail-Adresse und / oder Telefonnummer ein-
tragen, damit der Entsorger Sie zeitnah über den 
Abholtermin informieren kann. ◀

Selbstanlieferung von Sperrmüll an 
einem kommunalen Wertstoffhof 
(Bringsystem)

Neben der Abholung  von Sperrmüll ist auch die 
zweimalige Abgabe von bis zu 2 m³ je Nutzungs-
einheit im Jahr möglich. 

Besitzer von Sperrmüll können diesen an einem 
der kommunalen Wertstoffhöfe im Vogtlandkreis 
(siehe Seite 4) anliefern. Die Anlieferung ist nur 
unter Vorlage des Personalausweises bzw. bei 
Gewerben u. Ä. unter Angabe der Firmenanschrift 
oder des Sitzes möglich. ◀

Haushaltsauflösungen mittels 
Großcontainer / gebührenpflichtige 
Abgabe von Sperrmüll /Restabfall

Haushaltsauflösungen dürfen nicht über die 
kommunale Sammlung entsorgt werden. Hierfür 
bietet der Landkreis gebührenpflichtige Absetz
container in verschiedenen Größen an.

Auskünfte dazu erhalten Sie bei der

▶	 Kreisentsorgungs GmbH Vogtland 
	 Tel. +49 (0) 37421 123300 

▶	 service@kreisentsorgung.de

Wer Abfälle aus Haushaltsauflösungen selbst 
transportieren möchte, kann sie bei den kommu-
nalen Wertstoffhöfen (siehe Seite 4) gebühren-
pflichtig anliefern. Beachten Sie bitte, dass die 
Abfälle sortenrein, also nach Restabfall und 
Sperrmüll getrennt, anzuliefern sind. ◀

Gebührenübersicht  
 
am Beispiel eines Absetzcontainers
Bereitstellungsgebühr  
je angefangener Monat:� 23,36 EUR
Gebühr je Abholung:� 98,83 EUR
Entsorgungsgebühr je Tonne  
Sperrmüll:� 214,92 EUR 
Restabfall:� 146,56 EUR

Sperrige Abfälle | Haushaltsauflösungen� 11
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Im Rahmen einer gebührenpflichtigen Leistung 
können Sie Fenster, Türen und Altreifen ab
holen lassen.

Die Abholung können Sie mit dem Formular 
auf Seite 35 beantragen.

Die Gebühr für die Abholung wird mit einem 
Gebührenbescheid erhoben. 

Die Gebühr je Abholung beträgt 34,75 EUR.

Je Abholung können bis zu 10 Teile (Fenster, 
Türen oder Reifen) entsorgt werden. ◀

Was ist ein Fenster? 

Da es in der Vergangenheit Missverständnisse bei 
den Antragstellern gab, möchten wir hier klar-
stellen, wie der Begriff Fenster zu verstehen ist.

Bei der Entsorgung wird als einzelnes Fenster 
entweder ein Fensterflügel mit dazugehörigem 
Rahmen oder ein Rahmen mit einem dazu
gehörigen Fensterglas (ohne Flügel) betrachtet.
Beispielsweise wird ein dreiteiliges Fenster
element mit oder ohne Flügel, nicht als einzel-
nes Fenster betrachtet. In diesem Fall würden 
drei Teile veranschlagt. 

Abholung von Fenster, Türen, Altreifen

Selbstanlieferung von Fenster, 
Türen, Altreifen

Neben der Abholung besteht auch die Mög-
lichkeit der Selbstanlieferung. Die folgenden 
Abfälle können Sie bei den kommunalen Wert-
stoffhöfen (siehe Seite 4) anliefern:

Spezielle Abfälle  
aus Baumaßnahmen� Gebühr je Stück
Fenster, kleiner 1 m²  
(Holz / Kunststoff)�  4,50 EUR
Fenster, größer 1 m²  
(Holz / Kunststoff)� 5,50 EUR
Innentüren� 4,50 EUR
Außentüren� 10,00 EUR

Altreifen� Gebühr je Stück
PKW-Altreifen ohne Felge� 1,00 EUR
PKW-Altreifen mit Felge� 2,10 EUR

Die angemeldeten Teile sind frühestens 
24 Stunden vor dem Abholtermin und 
nicht später als 6:00 Uhr am Abhol­
termin auf dem Gehweg vor dem 
Grundstück bereitzulegen. Ein Abtrans-
port aus Wohnung, Keller, Boden oder 
Garten erfolgt nicht.

Die Entsorgungsleistung gilt auch als 
vollständig erbracht, wenn der Entsorger 
den Versuch der Abholung am angekün-
digten Termin unternommen hat und 
die angemeldeten Teile nicht vollständig 
oder gar nicht bereitgelegt waren.
 
Altreifen werden nur bis zur Größe von 
PKW-Reifen abgeholt.  

Fenster werden nur bis zu einer Größe 
eingesammelt, wenn sie durch eine Per-
son aufgeladen werden können.

Hinweise

Gesammelt werden Papier / Pappe / Karto
nagen in der Regel von jedem Grundstück im 
240-Liter-Behälter bzw. 1.100-Liter-Behälter mit 
blauem Deckel (Papiertonne). ◀

Das gehört in die Papiertonne:

Zeitungen, Zeitschriften, Hefte, Bücher, Pros-
pekte, Kataloge und Verpackungen aus Pappe 
oder Papier, wie z. B. restlos entleerte Mehl-, 
Salz-, Zuckertüten oder Pizzakartons. ◀

Das gehört u. a. nicht in  
die Papiertonne:

Blau- / Kohlepapiere, fotografische Papiere, 
stark verschmutztes Papier bzw. verschmutzte 
Pappe / Kartons, z. B. Zellstofftaschentücher, 

Papier und Pappe 
Windeln, Küchenpapier, Einweghandtücher, 
mit Kunststoffen / Metallen beschichtete 
Papiererzeugnisse, abgelöste Tapeten oder 
Tapetenreste, produktionsspezifische Abfälle 
wie Papphülsen. ◀

Ansprechpartner Abholung Papier, 
Pappe und Kartonagen 

Ansprechpartner für die Sammlung ist die
Kreisentsorgungs GmbH Vogtland (s. Seite 4). ◀

•	 Sperrige Pappe oder Kartons bitte zerkleinert oder gefaltet in die Papiertonnen am 
Grundstück einwerfen. 

•	 Neben den Papiertonnen bereitgelegte Abfälle werden nicht mitgenommen. 
Größere Kartonagen können ohne zusätzliche Gebühren an den kommunalen 
Wertstoffhöfen abgegeben werden.

•	 Einige Verpackungen erfordern ein Vorsortieren (z. B. Pralinenschachteln). Enthaltene 
Kunststofffolien etc. geben Sie bitte in die gelbe Tonne / den gelben Sack, denn Fehl
würfe beeinträchtigen die Verwertbarkeit und erhöhen die Kosten.

Hinweise zur Entsorgung von Pappe und Papier über die Papiertonne

▲  Foto: Adobe Stock / © Jürgen Fälchle
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Weihnachtsbäume und Grüngut
Grüngut

Grüngut kann über die Biotonne entsorgt 
werden. Dies umfasst zerkleinerten Ast- und 
Strauchschnitt, Laub, Grünschnitt, Pflanzen
teile und Blumen. ◀

Gebührenpflichtige Abgabe 
am Wertstoffhof

Ebenfalls ist auch weiterhin die gebühren-
pflichtige  Abgabe von Grüngut auf den folgen-
den kommunalen Wertstoffhöfen möglich:

•	 Wertstoffhof Falkenstein
•	 Wertstoffhof Oelsnitz
•	 Wertstoffhof Plauen
•	 Wertstoffhof Schneidenbach

Folgende Gebühren werden am Wertstoffhof für 
Ast- und Strauchschnitt, Laub und Gras fällig:

•	� Sack bis 100 Liter� 0,40 EUR
•	� Fahrzeugladung  

von 101 bis 700 Liter� 1,90 EUR 
von 701 bis 1 400 Liter� 4,90 EUR 
von 1.401 bis 2.100 Liter� 8,10 EUR 
von 2.101 bis 2 800 Liter� 11,40 EUR 
von 2 801 bis 3.500 Liter� 14,60 EUR 
von 3.501 bis 5.000 Liter� 19,70 EUR 
von 5.001 bis 10.000 Liter� 34,80 EUR

Entsorgung mit Großcontainer

Zusätzlich kann auch die gebührenpflichtige 
Bereitstellung eines Großcontainers zur Ent
sorgung von Grüngut beantragt werden. 
Auskünfte dazu erhalten Sie bei der

▶	 Kreisentsorgungs GmbH Vogtland 
	 Tel. +49 (0) 37421 123300 

▶	 service@kreisentsorgung.de

Nach erbrachter Leistung werden folgende 
Gebühren mittels Bescheid erhoben:

am Beispiel eines Absetzcontainers

Bereitstellungsgebühr 
je angefangener Monat:� 23,36 EUR
Gebühr je Abholung:� 98,83 EUR
Entsorgungsgebühr  
je Tonne Grüngut:� 20,37 EUR

Weihnachtsbäume

Die Weihnachtsbäume können an den ersten 
beiden Leerungsterminen für die Biotonne 
im Januar vor dem Grundstück bereitgelegt 
werden. 

•	 Selbst hergestellte Komposterde  
spart Kosten für bodenverbes
sernde Zusätze – und nicht zuletzt 
Abfallgebühren.

•	 Manche Kommunen kompostieren an 
zentralen Sammelstellen oder stellen 
Container bzw. andere Sammelbehält-
nisse, vorwiegend für Laub von öffent
lichen Straßen, zur Verfügung.

Allgemeine Hinweise  
zum Thema Grüngut

▲  Foto: iStock.com / © SKatzenberger 

Die Weihnachtsbäume dürfen nicht größer als 
1,50 m sein. Größere Bäume sind vor der Bereit-
stellung durch die Besitzer zu halbieren. Reisig 
und Äste sind als Nebengestellung von der Ent-
sorgung ausgeschlossen.

Sie müssen demnach an den jeweiligen Terminen 
bis spätestens 6:00 Uhr bereitgelegt sein.

Zusätzlich können Weihnachtsbäume bis zum 
31.01. eines Jahres auch an den kommunalen 
Wertstoffhöfen (siehe Seite 4) kostenlos abge
geben werden. ◀

Weihnachtsbäume und Grüngut� 13
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Bei größeren Mengen bzw. Gebinden 
ist eine privatrechtliche (kosten
pflichtige) Entsorgung über die Glitzner 
Entsorgung GmbH in Schneidenbach 
möglich.

Bitte beachten Sie, dass auch bei mehr-
facher Anlieferung von Problemabfäl-
len je Kalenderjahr die Gesamtmenge 
der angelieferten Problemabfälle den 
haushaltsüblichen Rahmen nicht über
steigen darf.

Hinweis

Problemabfälle (i. d. R. gefährliche Abfälle) bein-
halten chemische Substanzen, die eine Gefahr 
für die Umwelt darstellen können. Ihre Entsor-
gung unterliegt daher besonderen Überwa-
chungspflichten.

Problemabfälle sind insbesondere:

✓	 Farb- und Lackreste (wenn ausgehärtet, 
dann Restabfall),

✓	 PKW-Batterien, die nicht an den Handel 
zurückgeführt werden können, 

✓	 quecksilberhaltige Thermometer und Gerä-
te, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen,

✓	 Säuren, Laugen, Hobby-, Labor- und Fein-
chemikalien, Haushaltsbatterien, Akkus, Ent-
wicklerchemikalien aus dem Fotobereich,

✓	 Spachtelmasse, Lösungsmittel und Ver
dünner, Altmedikamente, Schädlings- und 
Unkrautvernichtungsmittel, Pflanzen-, Holz-, 
Frost- und Unterbodenschutzmittel, Kleb-
stoffe,

✓	 Spraydosen mit Restinhalten bzw. Spray
dosen, die nicht der Verpackungsverord-
nung unterliegen. ◀

Von der Problemabfallsammlung 
ausgeschlossen sind zum Beispiel:

✗	 Altreifen, Kühlgeräte, defekte und unver-
schlossene Verpackungen,

✗	 asbesthaltige Materialien und Asbestabfälle, 
Dachpappe,

✗	 Baustyropor,
✗	 Druckgasflaschen, ausgehärtete Farbreste, 

infektiöse Abfälle (z. B. Einwegspritzen),
✗	 leere Behälter von Spül- und Waschmitteln,
✗	 Munition, Sprengstoffe, Feuerwerkskörper, 

Kampfmittel, radioaktive Stoffe,

Problemabfall

✗	 produktionsspezifische Abfälle, verwertbare 
Abfälle aus Glas, Papier, Metall und Kunststoff,

✗	 vollständig entleerte und mit dem „grünen 
Punkt“ versehene Sprayflaschen. ◀

Problemabfallsammlung mit 
Schadstoffmobil 

•	 Am Schadstoffmobil können zu den festge-
setzten Zeiten Kleinmengen aus privaten 
Haushalten und Gewerbebetrieben kosten-
los abgegeben werden.

•	 Problemabfälle sind getrennt und in ver-
schlossenen Gefäßen (möglichst den Ori-
ginalgefäßen) dem Annahmepersonal am 
Schadstoffmobil zu überlassen. Über den 
Gefäßinhalt ist Auskunft zu geben.

•	 Das unbeaufsichtigte Abstellen der Problem
abfälle am Schadstoffmobil bzw. dessen 
Stellplatz ist ordnungswidrig.

•	 Die Zufahrt und Stellfläche des Schadstoff-
mobiles ist freizuhalten.

•	 Im Umkreis von 5 m um das Schadstoffmo-
bil sind Rauchen und Umgang mit offenem 
Feuer / Licht verboten!

•	 Die weiteren Annahmebedingungen ent-
sprechen denen unten auf dieser Seite (An-
nahme am Wertstoffhof). ◀

Termine Schadstoffsammlung

Die Termine zur Schadstoffsammlung finden Sie 
unter www.vogtlandkreis.de/schadstoffe. ◀

▲  Foto: Schadstoffe fest und sicher verwahrt (© Nadine Kaline)

Problemabfallsammlung  
in Annahmestellen

Die Entsorgung von Problemabfällen ist in 
Kleinmengen ganzjährig bei folgenden Annah-
mestellen (siehe Seite 4) möglich:
•	 Wertstoffhof Schneidenbach 
•	 Wertstoffhof Falkenstein
•	 Wertstoffhof Oelsnitz
•	 Wertstoffhof Plauen

Zu folgenden Bedingungen  
werden Problemabfälle  
dort angenommen:

•	 Annahme nur in haushaltsüblichen Arten 
und Mengen (max. 20 kg / pro Quartal und 
Nutzungseinheit)

•	 Gesamtmenge ca. 20 kg / Anlieferung
•	 Gebindegröße max. 20 l
•	 Annahme in auslaufsicheren Gefäßen (mög-

lichst Originalgebinde)
•	 Anlieferung nur unter Vorlage des Personal-

ausweises bzw. bei Gewerben u. Ä. Angabe 
der Firmenanschrift oder des Sitzes

•	 Bei Anlieferungen für Dritte ist zusätzlich eine 
Originalvollmacht und eine Personalaus-
weiskopie des Berechtigten vorzulegen. ◀
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Nachfolgend finden Sie eine Übersicht zu ausgewählten gefährlichen Abfällen und entsprechenden zertifizierten Fachbetrieben, die zum gegen
wärtigen Zeitpunkt eine Entsorgung anbieten.
Bitte beachten Sie: Einige der aufgeführten Abfallarten werden unter Umständen nur über den Containerdienst der jeweiligen Firma entsorgt. Der 
Landkreis übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Entsorgungsleistungen im gesamten Jahr durch die nachfolgend genannten Unternehmen 
erbracht werden. Es resultiert weder eine Rechtspflicht für den Landkreis noch für die Unternehmen. ◀

Bei Fragen zu Preisen, zur Durchführung / Abholung oder Terminabsprachen wenden Sie sich bitte direkt an das jeweilige Entsorgungsunter­
nehmen. Bei Nachfragen zu Entsorgungswegen für Abfälle, für die kein Unternehmen benannt wurde und die nicht der Andienungspflicht an 
den Vogtlandkreis unterliegen, wenden Sie sich bitte direkt an die Kreisentsorgungs GmbH Vogtland (+49 (0)37421 123300).

Entsorgungsmöglichkeiten für 
weitere gefährliche Abfälle

X = Entsorgung; C = Entsorgung nur über Containerdienst

Firma Anschrift Telefon Asbest Dach- 
pappe

Kohlenteerhaltige 
Bitumengemische

Behandeltes  
Altholz

Mineral­
wolle

Martins Kohlenhandlung 
GmbH

Am Güterbahnhof 2
08626 Adorf

037423-2390 X X X X X

Wertstoffzentrum Böhm Werkstraße 11
08209 Auerbach

03744-3656853 X X X X

REMONDIS Gmbh & Co. 
KG 
Region Ost 
NL Falkenstein

Plauensche Straße 92
08223 Falkenstein

03745-78470 C C C C

Fa. Körner Markneukirchner Straße 70
08248 Klingenthal

037467-22844 X X X X

Lengenfelder Recycling  
u. Abbruch GmbH

Auerbacher Straße 42
08485 Lengenfeld

037606-30010 C C C C C

Schrott-Stark Zum Schrottplatz 1
Siebenbrunn 
08258 Markneukirchen

037422-40390 X X X X

Planschwitzer Natur-
stein GmbH

Burgweg 6
08541 Neuensalz

03741-410000 X X X X

NBG Neustädter Bau-
stoffhandelsges. mbH

Siebenhitzer Str. 8
08223 Neustadt

03745-72902 X X X X X

ESGO Entsorgung Am Jahnteich 4
08606 Oelsnitz 

037421-49113 X X X X X

Wertstoffhof Oelsnitz Alte Reichenbacher Straße 76
08606 Oelsnitz 

037421-123325 X X X

Abfallentsorgung Plauen 
GmbH 

Klopstockstraße 17
08525 Plauen 

03741-54920 X X X X X

Veolia Umweltservice 
Ost GmbH & Co. KG

Großfriesen 
Alte Plauener Straße 1
08541 Plauen

03741-444397 X X X X

Glitzner Entsorgung 
GmbH

Weißensander Weg 8 
Schneidenbach 
08468 Reichenbach

03765-386990 X X X X

Autoverwertung 
Jahnsmüller & Spranger  
Rigo Jahnsmüller

Raasdorfer Straße 10
Arnoldsgrün  
08261 Schöneck

037464-88572 X X X X C

König Mineralöle GmbH Dorfstraße 1
Hartmannsgrün 
08233 Treuen

037468- 2362 X X X X X

Entsorgungsmöglichkeiten für weitere gefährliche Abfälle� 15
�
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Elektro- und Elektronikgeräte sind Geräte, die 
zu ihrem ordnungsgemäßen Betrieb elektri-
sche Ströme bzw. elektromagnetische Felder 
benötigen oder Geräte zur Erzeugung, Übertra-
gung und Messung solcher Ströme und Felder. 
Sie dürfen nicht mit anderen Abfällen entsorgt 
werden und sind getrennt zu sammeln! 

Besitzer eines Altgerätes sind verpflichtet, 
dieses zum zuständigen Entsorger oder 
Händler zu bringen oder der kommunalen 
Sammlung zu überlassen. ◀

So helfen Sie mit:

Defekte Geräte getrennt sammeln. Ausrangierte, 
noch intakte Geräte zur Wiederverwendung an 
Freunde, Gebrauchtwarenhändler oder wohltä-
tige Einrichtungen geben! 

Der Vogtlandkreis bietet für Haushalte und an 
die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossene 
Gewerbe die folgenden Sammelsysteme: 

Abholung Großgeräte  
(gebührenpflichtig)

Die Abholung größerer Elektro-Altgeräte; z.  B. 
Kühlschränke, Waschmaschinen, Fernseh
geräte, kann auf Bestellung mit dem Formular 
auf Seite 25 erfolgen. 

Die Gebühr für die Abholung von Elektro-Altgerä-
ten beträgt 27,55 EUR  und wird nach erbrachter 
Leistung mittels Gebührenbescheid erhoben. 

Je Abholung können bis zu vier Altgeräte ent-
sorgt werden. ◀

Elektronikschrott
Express-Abholung von  
Großgeräten (gebührenpflichtige 
Zusatzleistung)

Als zusätzliches Serviceangebot kann für die 
Abholung von Großgeräten auch ein gebühren
pflichtiger Express-Abholtermin beantragt 
werden. Bis zu vier Elektrogroßgeräte werden 
dann innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Ein-
gang des Antrages beim Entsorger abgeholt.

Die Express- Abholung kann auf dem Formular 
auf Seite 25 beantragt werden. 

Die Gebühr für die Express-Abholung von Elektro-
Altgeräten beträgt 23,55 EUR je Abholung und 
wird zusätzlich zur Gebühr für die standardmä-
ßige Abholung (27,55 EUR) mittels Bescheid beim 
Antragsteller erhoben.  

Für die Express-Abholung ist es unbedingt not­
wendig, dass Sie auf dem Antragsformular Ihre 
E-Mail-Adresse und / oder Telefonnummer ein-
tragen, damit der Entsorger Sie zeitnah über den 
Abholtermin informieren kann. ◀

Selbstanlieferung von Klein- und 
Großelektronikschrott

Sowohl Bürger als auch Gewerbetreibende 
können ihre Elektroaltgeräte auch selbst ge-
bührenfrei an folgenden Wertstoffhöfen zu  
deren Betriebszeiten (siehe Seite 4) anliefern:
•	 Wertstoffhof Schneidenbach 
•	 Wertstoffhof Falkenstein
•	 Wertstoffhof Oelsnitz
•	 Wertstoffhof Plauen

Leuchtstoffröhren, Energie­
sparlampen und Hochdruckdampf­
lampen ...

Im Rahmen der mobilen Schadstoffsammlung 
am Schadstoffmobil abgeben oder ganzjährig bei 
den genannten Wertstoffhöfen anliefern. Zusätz-
lich zahlen muss man dafür nichts.

Weitere Annahmestellen finden Sie in nachfolgen-
den Handelseinrichtungen:

▶	 Hellweg Baumarkt 
	 Lengenfelder Straße 35 
	 08228 Rodewisch

▶	 OBI Markt 
	 Obere Lindenstraße 26 
	 08468 Reichenbach

▶	 Globus-Baumarkt 
	 Taltitzer Straße 80
	 08538 Weischlitz

Rücknahme von Klein- und  
Großelektronikschrott durch  
den Handel

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- 
und Elektronikgeräte von mindestens 400 Qua-
dratmetern und Vertreiber von Lebensmitteln 
mit einer Gesamtverkaufsfläche von 800m², 
die auch Elektro- und Elektronikgeräte verkau-
fen sind verpflichtet, beim Kauf eines neuen 
Elektro- oder Elektronikgerätes ein Altgerät der 
gleichen Geräteart, z. B. Kühlschrank gegen 
Kühlschrank, unentgeltlich zurückzunehmen. 
Dasselbe gilt im Versandhandel, in dem Fall 
bezieht sich die Mindestfläche von 400 Quad-
ratmetern auf die gesamte Lager- und Versand-
fläche des Händlers.

Ebenso sind Altgeräte, die in keiner äußeren 
Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, in 
haushaltsüblichen Mengen unentgeltlich zu-
rückzunehmen, auch ohne Kauf eines neuen 
Gerätes.

Über welche Wege (z. B. Abholung, Annahme-
stellen) die Altgeräte dann zurückgenommen 
werden, erfahren Sie beim jeweiligen Händler.
Für kleinere Händler bestehen diese Rücknah-
mepflichten nicht. Diese können Altgeräte je-
doch freiwillig zurücknehmen. ◀

Es gelten die selben Bedingungen wie 
bei der Abholung von Sperrmüll ent-
sprechend Seite 11 (Hinweis-Box).

Hinweise zur Abholung von 
Elektro-Altgeräten 

Achten Sie vor der Rückgabe von Alt-
geräten darauf, ob eventuell Batterien 
oder Akkus im Gerät eingesetzt sind. 
Besonders Lithium-Batterien oder 
-akkus sind unbedingt vor der Rück-
gabe zu entfernen, da durch diese ein 
erhöhtes Brandrisiko bei der Lagerung 
entsteht.

Geben Sie Altbatterien und -akkus bitte 
im Handel oder an den kommunalen 
Wertstoffhöfen ab. Lagern Sie diese 
nicht über einen längeren Zeitraum zu 
Hause. Kleben Sie die Pole bei Lagerung 
und Entsorgung ab, damit keine Kurz
schlüsse entstehen.

Hinweise 

▲  Grafik: istock / © digitalgenetics 16� Elektronikschrott
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Wertstoffe sind Abfälle, die verwertet werden 
können. Durch Aufbereitung dieser Stoffe 
können insbesondere neue Gebrauchsgegen
stände hergestellt und dabei Rohstoffe einge-
spart werden.

Die Erfassung verwertbarer Leichtverpack
ungen sowie Altglas erfolgt im Vogtlandkreis 
unter Federführung der „Der grüne Punkt – 
Duales System Deutschland GmbH“ (DSD) und 
der ReclaySystems GmbH.

Zahlen Sie nicht doppelt!

Das für die Entsorgung der Verpackungen (auch 
Flaschen und Gläser, nicht aber sonstige Kunst-
stoffabfälle wie Spielzeug, Plasteeimer usw.) 
erhobene Entgelt haben Sie bereits beim Kauf 
des Produktes als Teil des Kaufpreises der ver-
packten Ware bezahlt. Diese Entsorgungskos-
ten sind nicht als Bestandteil der Abfallgebühr 
kalkuliert!

Entsorgen Sie Verpackungen, Altglas und 
auch Papier also nicht im Restabfallbehälter, 
denn dann zahlen Sie nochmals für deren Ent
sorgung, nämlich über die Leistungsgebühr 
(Leerungsgebühr). ◀

Altglas

Von der DSD beauftragtes Unternehmen im 
Vogtlandkreis für die Entsorgung von Altglas ist 
die REMONDIS GmbH & Co. KG.

Ansprechpartner für die Sammlung von Altglas

▶	 REMONDIS GmbH & Co. KG

	 Niederlassung Falkenstein

	 Plauensche Straße 92 
	 08223 Falkenstein 
	 Tel. +49 (0) 3745 784715 
	 Fax +49 (0) 3745 784730

▶	 dispo-falkenstein@remondis.de 

	 Öffnungszeiten:	 Mo – Fr� 06:30 – 16:00 Uhr

Sammlung von Wertstoffen 

Die Sammlung von Altglas erfolgt im Vogtland-
kreis mittels einer Vielzahl von Depotcontai-
nern an verschiedenen Standplätzen. ◀

Nicht in diese Glascontainer  
gehören beispielsweise:

✗	 Auflaufformen, Autoscheiben und -lampen,
✗	 Batterien, Bleiglas, Blumentöpfe und -vasen,
✗	 Ceran-Kochfelder,
✗	 Elektrogeräte, Essensreste,
✗	 Flachglas (Draht-, Spiegel-, Sicherheitsglas),
✗	 Getränkekartons, Glaskeramik, Glaskoch-

platten, Glühbirnen,
✗	 Hitzebeständiges Glas, Holz,
✗	 Kachelofen- und Kaminglas, Kaffeekan-

nen, Kartonagen, Keramikflaschen und 
-töpfe, Küchen- und Speiseabfälle, Kunst
stoffflaschen und -verpackungen,

✗	 Leuchtstoffröhren, lose Metalle (Nägel, Ra-
sierklingen), Medizinische Spritzen + Zube-
hör, Mikrowellengeschirr, Monitor-  / Fernse-
herglas,

✗	 Plastiktüten, Porzellan, „Pyrex“-Produkte 
(hitzebeständig),

✗	 Steine, Steingutflaschen,
✗	 Teller, Tassen.

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Inter-
net unter ▶ www.was-passt-ins-altglas.de. ◀

Leichtverpackungen

Beauftragt von ReclaySystems für die Abho-
lung von Kunststoffen, Leichtmetallverpackun-
gen, Verbundstoffen etc. mittels der gelben 
Tonnen  /  der gelben Säcke im Vogtlandkreis 
ist die Firma Recyclinghof Farsleben GmbH.

▲  Foto: iStock.com / © curtoicurto

Bitte entsorgen Sie nach Farben (weiß, 
braun, grün) getrennt. Blaue oder an-
dersfarbige Gläser bitte nur in den Con-
tainer für Grünglas einwerfen, da dort 
die geringsten negativen Effekte beim 
Recycling entstehen.

Beachten Sie beim Einwurf die orts
üblichen Einwurfzeiten!

Hinweis Altglas

Ansprechpartner gelbe Tonnen / gelbe Säcke

▶	 Recyclinghof Farsleben GmbH

	 Schienenweg 1 
	 39326 Farsleben 
	 Tel. +49 (0) 800 2818700

▶	 info@reclyclinghof-farsleben.de

In die gelbe Tonne  /   
den gelben Sack gehören:

✓	 alle Verpackungen aus Metall, Kunststoff, 
Verbundstoff(en), z. B.

✓	 Aluminiumdosen, -folien und -schalen,
✓	 Joghurt-, Sahne- und Margarinebecher,
✓	 Kunststofffolien und -flaschen,
✓	 leere Spraydosen,
✓	 Saft- und Milchkartons,
✓	 Styroporverpackungen und Plastiktüten,
✓	 Verschlüsse,
✓	 Vakuumtüten,
✓	 Weißblechdosen. ◀

Nicht in die gelbe Tonne /  
den gelben Sack gehören:

✗	 Bio-Abfälle, Speisereste,
✗	 Eimer, Wannen, Kochutensilien,
✗	 Einwegspritzen,
✗	 Flaschen und Gläser,
✗	 Polystyrol-, Wand- oder Deckenplatten,  

Tapetenreste,
✗	 Gummi, Teppich, Fußbodenbelag,
✗	 Haushalts-Chemikalien, PU-Schaum- 

Dosen, Problemabfälle,
✗	 Kinderspielzeug aus Kunststoff, Metall oder 

sonstigen Materialien,
✗	 Kleinelektronikschrott,
✗	 leere Eierschachteln aus Pappe,
✗	 stoffgleiche Nichtverpackungen aus Kunst-



stoff oder Metall,
✗	 Verpackungen aus Papier  /  Karton, Zeitun-

gen, Zeitschriften,
✗	 Video- und Musikkassetten, Farbbänder. ◀

Bitte beachten Sie bei der  
Nutzung der gelben Tonnen /  
Säcke folgende Hinweise:

•	 Gelbe Säcke sind ausschließlich zur Ent-
sorgung von Leichtverpackungen zu ver
wenden.

•	 Die Befüllung der gelben Tonnen hat lose zu 
erfolgen.

•	 Gelbe Säcke sind nicht in die gelben Tonnen 

einzuwerfen.
•	 Becher und ähnliche Verpackungen vor dem 

Entsorgen grob reinigen („löffelrein“)
•	 Verpackungen nicht ineinander stapeln, 

bündeln oder im Beutel einwerfen (Sortie-
rung erschwert!)

•	 Papierbestandteile von leeren Pralinen- /  
Kaffeeverpackungen o.  Ä. bitte in die Papier
sammelgefäße

•	 Getränkekartons aus Platzgründen flach zu-
sammenfalten. ◀

•	 Die Leerung und Abholung der Be-
hältnisse erfolgt in der Regel vor dem 
Grundstück oder über Sammelplätze. 

•	 Die Behältnisse sind spätestens um 
06:00 Uhr am jeweiligen Entsorgungs-
tag und frühestens 24 Std. vorher 
bereitzustellen.

•	 Wenn Behältnisse zu spät bereitge-
stellt wurden, besteht kein Anspruch 
auf eine Nachentsorgung.

Leerung und Abholung der 
gelben Tonnen  /  Säcke

▲  Foto: iStock.com / ©petovarga 

Auskünfte erhalten Sie unter folgender Rufnummer: +49 (0) 3741 300-2291. Die Abfallbilanz 
des Vogtlandkreises kann im Amt für Abfallwirtschaft eingesehen werden.

Abfallbilanz

Tipps zur Müllvermeidung
Jeden Tag produzieren wir Müll – 2023 fielen 
allein in Sachsen durchschnittlich 326 Kilo-
gramm Abfälle pro Einwohner an. 

Ob Farbpatrone, Pralinenschachtel, Akku
schrauber oder ein alter Schrank, immer fragen 
wir uns, wohin damit? Aber fragen wir uns auch, 
muss das denn wirklich sein? Braucht das noch 
wer oder geht das auch mit weniger Verpackung?

Sie haben es in der Hand, mit Ihrem Verhalten 
zur Reduzierung der Müllmengen beizutragen.

Nachfolgend finden Sie einige Tipps, die helfen 
können, Müll zu vermeiden. Das schont die Um-
welt und auch den Geldbeutel. 

Beim Einkaufen

	▶ auf Plastiktüten verzichten, stattdessen 
Einkaufskörbe, Stofftaschen oder Obst- /
Gemüsenetzte benutzen

	▶ Ware frisch und unverpackt einkaufen
	▶ verderbliche Lebensmittel nur in Mengen 

kaufen, die man auch aufbraucht

	▶ häufige Versandbestellungen vermeiden
	▶ langlebige, reparatur- und umwelt

freundliche Geräte kaufen 
	▶ Getränke und Lebensmittel in Mehrweg-

Glasflaschen und -gläsern kaufen, 
Einwegverpackungen – vor allem PET-
Pfandflaschen – vermeiden 

	▶ keine Wegwerfprodukte wie Einweg
geschirr, Plastikbesteck, Plastikbecher 
oder Einwegrasierer kaufen

	▶ Nachfüllpackungen für Wasch- und 
Körperpflegemittel kaufen

	▶ gezielt mit Einkaufzettel einkaufen, um 
den Kauf überflüssiger Lebensmittel zu 
vermeiden

Alltägliches 

	▶ Frühstücksbrot in Brotbüchsen und 
Mahlzeiten in Frischhaltebehältern 
aufbewahren, keine Alufolie und Plastik
tüten benutzen

	▶ Großpackungen anstatt teurere 
Kleinpackungen kaufen

	▶ Marmelade, Joghurt und Co. selbst 
herstellen

	▶ auf Portionspackungen verzichten (z. B. 
bei Kaffeesahne)

	▶ Verzicht auf Kaffeemaschinen mit Kapsel- 
oder Pad-Funktion, Umstellung auf einen 
Kaffeevollautomat

	▶ prüfen, ob Lebensmittel nach Ablauf des 
Mindesthaltbarkeitsdatums noch essbar 
sind

	▶ reparieren statt wegwerfen, prüfen ob 
eine Reparatur lohnt

	▶ Mehrwegbecher statt Coffee-to-go-
Becher nutzen

	▶ immer wann möglich, Akkus anstatt 
Batterien benutzen

	▶ Recycling-Briefpapier/-Toilettenpapier 
u. a. Recycling-Produkte verwenden

	▶ chemische Reinigungs- und Pflanzen-
schutzmittel sparsam einsetzen, umwelt-
freundliche Alternativen verwenden

	▶ Dinge mehrfach verwenden, z. B. 
Konservengläser

	▶ gut erhaltene Altkleider, Schuhe, nicht 
mehr benötigte Möbel und andere 
Einrichtungsgegenstände kostenlos auf 
Tauschbörsen bzw. im Internet einstellen 
oder an karitative Einrichtungen abgeben 

✃
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▲  Foto: iStock.com / ©petovarga 

Datenschutz

1. 	 Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

▶	 Landkreis Vogtlandkreis

	 Postplatz 5

	 08523 Plauen

	 Amt für Abfallwirtschaft

	 Tel. +49 (0) 3741 300 2271

▶	 awi@vogtlandkreis.de

2.	 Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

▶	 Herr Volker Neef

	 Bahnhofstraße 42-48

	 08523 Plauen

	 Tel. +49 (0) 3741 300 1868

▶	 datenschutz@vogtlandkreis.de

3.	 Zweck und Verarbeitung personenbezogener Daten

Ihre Daten werden gemäß Artikel 6 Absatz 1 lit. C erhoben, um 
•	 satzungsrechtliche Regelungen durchzuset-

zen (z. B. Anschluss- und Benutzungszwang,  
Gebührenerhebung)

•	 satzungsrechtliche Leistungen zu erbringen (z. B. Sperrmüllentsor-
gung)

4.	 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezoge­
nen Daten

Kreislaufwirtschaftsgesetz i.V.m. Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und 
Bodenschutzgesetz i.V.m. Abfallwirtschafts- und –gebührensatzung des 
Vogtlandkreises.

5.	 Es werden folgende Kategorien personenbezogener Daten 
verarbeitet

Namen, Anschriften, gebührenrelevante Tatbestände (z. B. Anzahl pri-
vater oder gewerblicher Nutzungseinheiten, Personen)

6.	 Es werden personenbezogene Daten verarbeitet, die nicht bei 
Ihnen, sondern bei anderen Stellen erhoben werden.

	      Ja	       Nein

6.1	 Es handelt sich um die Verarbeitung folgender Kategorien 
personenbezogener Daten

Namen, Anschriften, gebührenrelevante Tatbestände (z. B. Anzahl pri-
vater oder gewerblicher Nutzungseinheiten, Personen)

6.2	 Diese personenbezogenen Daten stammen aus folgender 
Quelle

Grundbuchämter, Sächsisches Melderegister, Einwohnermeldeämter

Es handelt sich um eine öffentlich zugängliche Quelle:

	      Ja	       Nein

7.1	 Die personenbezogenen Daten sollen natürlichen oder ju­
ristischen Personen, Behörden, Einrichtungen oder anderen 
Stellen offengelegt werden

	      Ja	       Nein

7.2	 Nur falls 7.1 ja: Angabe der Empfänger oder Kategorien der 
Empfänger der personenbezogenen Daten

•	 Dienstleister (Druckdienste, IT-Dienste)
•	 Beauftragte Dritte (kommunaler Entsorger)

8.	 Dauer der Speicherung oder Kriterien für die Festlegung der 
Dauer der Speicherung

Ihre Daten werden nach der Erhebung für längstens 10 Jahre nach Ende 
der verwaltungsrechtlichen Vorgänge gespeichert.

Datenschutzrechtliche Informationen nach Artikel 13 Absatz 1 und 2 sowie Artikel 14 
Absatz 1 und 2 Datenschutz-Grundverordnung für Amt für Abfallwirtschaft

✃
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9.	 Ihre Rechte als betroffene Person

Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende 
Rechte zu:
•	 Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten (Ar-

tikel 15 Datenschutz-Grundverordnung)
•	 Recht auf Berichtigung Sie betreffende unrichtige personenbezogene 

Daten (Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung)
•	 Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 Datenschutz-

Grundverordnung)
•	 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten 

(Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung)
•	 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Da-

ten (Artikel 21 Datenschutz-Grundverordnung)

10.	 Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde

Sie haben nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung das Recht, sich 
bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass 
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht 
rechtmäßig erfolgt. Aufsichtsbehörde ist

▶	 Die Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte

	 Maternistraße 17

	 01067 Dresden

	 Tel. +49 (0) 351 85471 101

▶	 post@sdtb.sachsen.de

11.1	Die personenbezogenen Daten sollen an ein Drittland oder 
eine internationale Organisation übermittelt werden

	      Ja	       Nein

12.1	Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, die bei 
Ihnen direkt erhoben werden, ist gesetzlich vorgeschrieben

	      Ja	       Nein

falls ja: Rechtsgrundlage ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz i.V.m. Säch-
sisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz i.V.m. Abfallwirt-
schafts- und –gebührensatzung des Vogtlandkreises.

12.2	Nur falls 12.1 ja:

Sie sind verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen:

	      Ja	       Nein

12.3	Nur falls 12.2 ja: 

			 Die Verpflichtung bezieht sich auf folgende personenbezogene 
Daten

	    Namen, Anschriften, gebührenrelevante Tatbestände 

			 Die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hat zur 
Folge

	       • Prüfung der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens
	    • Schätzung der erforderlichen Gebührenfestsetzungsgrundlagen 
	       • Übernahme entstehender Kosten bei schuldhaftem Verstoß

12.4	Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, die bei 
Ihnen direkt erhoben werden, ist vertraglich vereinbart

	      Ja	       Nein

12.5	Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, die bei Ihnen 
direkt erhoben werden, ist für einen Vertragsabschluss erfor­
derlich

	      Ja	       Nein

13.	 Es findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt

	      Ja	       Nein

✃

✃



AWW 2025 Meldeformular Abfallentsorgung

Landratsamt Vogtlandkreis
Amt für Abfallwirtschaft
Postfach 100308
08507 Plauen

Tel.:	 +49 (0)3741 300-2292
Fax:	 +49 (0)3741 300-4042
E-Mail:	 awi@vogtlandkreis.de
Internet: 	 www.vogtlandkreis.de

Meldeformular Abfallentsorgung für Grundstückseigentümer / Verwalter

Eigentümer- / Verwalterwechsel

1. Termin zur Anmeldung / Änderung:

2. Angaben zum Grundstück / Grundstückseigentümer

Eigentümer des Grundstücks
(bei Eigentümerwechsel bitte Grundbuchauszug beifügen)

Name, Vorname *

Straße, Nr.  *

PLZ, Ort *

Telefon

E-Mail

Hausverwaltung / Hausverwalter des Grundstücks
(bitte Verwaltervollmacht oder Verwaltervertrag beilegen)

Firma / Name

Straße, Nr. 

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Objekt

Straße, Nr. *

PLZ, Ort *

(* Pflichtfelder)

Neuanmeldung Änderung

✃
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AWW 2025Meldeformular Abfallentsorgung

5. Antrag auf Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang an die Biotonne

Für das vorgenannte Grundstück wird die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang an die Biotonne beantragt. 
Es wird versichert, dass alle auf dem Grundstück lebenden Personen ihre Bioabfälle auf diesem Grundstück verwerten 
(kompostieren). Nötig sind dafür 25 m² pro Person!

	 Für die Verwertung steht eine Ausbringungsfläche von	 m2 zur Verfügung.
	 (z. B. Beete und Grünflächen)

Datum	 Unterschrift

Bioabfall

	      bisherige	 Anzahl	         gewünschte	 Anzahl

	 60 Liter	 60 Liter

	 120 Liter	 120 Liter

	 240 Liter	 240 Liter

Bioabfallbehälter mit Biofilterdeckel
(gebührenpflichtig)

	 Ja	 Nein
mit Schließsystem (gebührenpflichtig)

	 Ja	 Nein

Restabfall (z. B. Anzahl 0 in 1)

	      bisherige	 Anzahl	         gewünschte	 Anzahl

	 80 Liter	 80 Liter

	 120 Liter	 120 Liter

	 240 Liter	 240 Liter

	 660 Liter	 660 Liter

	 1.100 Liter	 1.100 Liter

mit Schließsystem (gebührenpflichtig)

	 Ja	 Nein

3. Nutzungsarten und -Einheiten
Bitte zutreffende Nutzungsart / en ankreuzen (beides möglich) und die jeweilige Anzahl eintragen.
Dieses Formular ist nicht für die Mitteilung von Leerständen gedacht. Bitte teilen Sie den Leerstand schriftlich oder elektronisch mit.

	 privat
Anzahl privater Nutzungseinheiten	 Gesamtzahl der Personen
(z. B. Mietwohnung, Eigenheim, 
Eigentumswohnung)

	 gewerblich   (auch z.B. Arztpraxen, Kanzleien, Freiberufler)

Name des
Gewerbes in der
gewerblichen
Nutzungseinheit

Anzahl der 
Beschäftigten pro
Nutzungseinheit

Besondere Gewerbe oder ähnliche Einrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten, Beherbergungsbetriebe, Heime,
Krankenhäuser, Naherholungszentren, Campingplätze und Kleingärten müssen weitere Angaben mitteilen. Hierfür
wenden Sie sich bitte an die auf der Vorderseite angegebenen Rufnummern.

4. Restabfallbehälter, Bio- / Papiertonne

Papierabfall

	      bisherige	 Anzahl	         gewünschte	 Anzahl

	 240 Liter	 240 Liter

	 1.100 Liter	 1.100 Liter

✃
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Landratsamt Vogtlandkreis
Amt für Abfallwirtschaft
Postfach 100308
08507 Plauen

Tel.:		           +49 (0)3741 300-2283
Fax:		           +49 (0)3741 300-4042
E-Mail:		           abholung@vogtlandkreis.de
Online-Antrag unter: www.vogtlandkreis.de/abholung

Antrag zur Abholung von bis zu 9 m³ Sperrmüll 
Die Abholung des Sperrmülls erfolgt grundsätzlich innerhalb von 6 Wochen nach Eingang des Antrags. Die Gebühr beträgt 
10,00 EUR und wird nach erfolgter Leistung mittels Gebührenbescheid erhoben.

Angaben zum Antragsteller

Name, Vorname	

Telefon (freiwillig)	

E-Mail (freiwillig) 	

Hinweis:
	▶ Bei Angabe einer E-Mail-Adresse erfolgt die Terminbenachrichtigung per E-Mail. Achten Sie daher auf eine korrekte 

und leserliche Schreibweise. Prüfen Sie in diesem Fall bitte regelmäßig Ihr E-Mail-Postfach inklusive Spam-Ordner.

Adresse des gebührenpflichtigen Objekts 
Mieter im Vogtlandkreis geben hier bitte die Grundstücksadresse an, an der sie wohnen. Nur für das Grundstück wird 
geprüft, ob eine kommunale Entsorgung von Sperrmüll beansprucht werden kann.
Grundstückseigentümer geben hier bitte die Grundstücksadresse an, für welche sie Abfallgebühren bezahlen und für 
das eine kommunale Entsorgung von Sperrmüll beansprucht wird.

Straße, Hausnummer	

PLZ, Ort, Ortsteil	

abweichende Abhol-Adresse 
Grundsätzlich wird der Sperrmüll am gebührenpflichtigen Objekt oder einer Sammelstelle (wenn das Grundstück nicht an-
fahrbar ist) abgeholt. Hier können Sie eine andere Abhol-Adresse angeben. 

Straße, Hausnummer	

PLZ, Ort, Ortsteil	

Benachrichtigungs-Adresse 
(bitte nur ausfüllen, wenn der Antragsteller nicht am gebührenpflichtigen Objekt wohnt oder ein Bevollmächtigter 
benachrichtigt werden soll):

Name, Vorname	

Straße, Hausnummer	

PLZ, Ort, Ortsteil	

Bemerkungen (z. B. Zeiten, in denen keine Entsorgung gewünscht ist, bevorzugte Zeiten):

Beachten Sie bitte, dass die Angabe von Vorzugszeiten keine bindende Wirkung für die Planung hat, auch bei der Express-
Abholung nicht.  Der Entsorger ist demnach nicht verpflichtet, diese Angaben zu berücksichtigen. 

Antrag zur Abholung von bis zu 9 m³ Sperrmüll

✃

✃
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AWW 2025Antrag zur Abholung von bis zu 9 m³ Sperrmüll

Von der Sperrmüllsammlung durch den Vogtlandkreis ausgeschlossen sind u. a.:
	▶ Abfälle, die aufgrund ihrer Größe, ihres Gewichtes oder ihrer Beschaffenheit nicht verladen werden können
	▶ Elektro-Altgeräte wie Lampen, Kühlgeräte, Gefriertruhen, Computer, Herde, Waschgeräte etc.
	▶ Abfälle aus Baumaßnahmen wie Bau- und Abbruchhölzer, Türen, Fenster, Duschwannen und -kabinen, 

Badewannen, WC-Becken, Waschbecken, Deckenplatten, Dämmmaterialien, Bauschutt etc.
	▶ Reifen, Kfz-Teile, Fahrräder, Heizkessel, Kachelöfen 
	▶ 	gefährliche Abfälle 
	▶ 	in Behältnissen (z. B. Säcken, Koffer, Kisten, Kartons, Körbe) verpackte Kleinteile und Restabfälle

Geben Sie nachfolgend die Anzahl der abzuholenden Teile an:

sonstige Sperrmüllartikel (werden nur berücksichtigt, wenn Art und Anzahl angegeben wurde):
											         
			 

			 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit eine gebührenpflichtige Express-Abholung zu beantragen. Die Abholung des Sperr-
mülls erfolgt dann innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Übermittlung der Bestellung an den Entsorger.
Die Gebühr für die Express-Abholung von Sperrmüll beträgt 56,88 EUR je Abholung und wird zusätzlich zur Gebühr für 
die standardmäßige Abholung (10,00 EUR) mittels Bescheid beim Antragsteller erhoben. 
Für die Express-Abholung ist es unbedingt notwendig, dass Sie oben Ihre E-Mail-Adresse und / oder Telefonnummer 
eintragen, damit der Entsorger Sie zeitnah über den Abholtermin informieren kann.

Ankreuzen, wenn gewünscht:      Ich beantrage die gebührenpflichtige Express-Entsorgung.

Eine Unterschrift ist in jedem Fall erforderlich.

Datum	 Unterschrift

___ 	 Aquarium
___ 	 Arbeitsplatte (außer Stein) max. 2 m lang
___ 	 Auslegware, Fußbodenbeläge (bitte in m² angeben)
___ 	 Badregal, Bad-, Spiegelschrank
___ 	 Balkonkästen, Pflanzkübel, Übertöpfe (Ø ab 30 cm)
___ 	 Bank, Gartenbank
___ 	 Besen, Rechen, Spaten, Harke, Schaufel
___ 	 Bett, Kinderbett, Liege
___ 	 Bügelbrett, Wäscheständer, Wäschespinne
___ 	 Büro-, Drehstuhl
___ 	 Dachbox (ohne Halterung)
___ 	 Doppelbett, Hochbett
___ 	 Eimer, Gießkannen, Kanister (alle ab 10 l)
___ 	 Federbetten, große Decken, große Kissen, Auflagen
___ 	 Haustierkäfig, Hasenstall (handelsüblich) 
___ 	 Hocker, Kinderstuhl
___ 	 Kindersitz, Babyschale (ohne elektrische Bauteile)
___ 	 Kinderwagen, Buggy
___ 	 Koffer, Körbe, Wäschepuff, -sammler (alles leer)
___ 	 Komposter (bis 500 l), Regentonne (bis 500 l)
___ 	 Kratzbaum
___ 	 Küchenschränke
___ 	 künstliche/r Pflanzen/Weihnachtsbaum
___ 	 Laminat (ungeklebt), Parkett (ungeklebt)
___ 	 Laufgitter
___ 	 Leitern bis max. 2 m Länge
___ 	 Matratzen, Lattenrost, Luftbett (ohne elektr. Teile)

___ 	 Nachtschränkchen, Nachttisch, Beistelltisch 
___	 Regale
___	 Rollos (innen), Innenjalousien, Gardinenstange/-leiste
___	 Sandkasten (Kunststoff), Planschbecken (kein Pool)  
___	 Schränke bis 2 Türen, Kommoden
___	 Schränke bis 3 Türen
___	 Schränke mit 4 und mehr Türen, Buffet, Anbauwände
___	 Schreibtisch
___	 Sessel
___	 Sideboard
___	 Skier, Snowboard, Skateboard
___	 Sofa 2-Sitzer, Polsterliege
___	 Sofa 3-Sitzer, Eckbank
___	 Sofa mit mehr als 3 Sitzen, Ecksofa
___	 Sonnenschirm
___	 sperrige Spielsachen (z. B. Bobbycar, Schlitten)
___	 Spiegel (groß), Bilderrahmen (groß) 
___	 Spielhaus aus Kunststoff (zerlegt)
___	 Spülbecken (aus Kunststoff), Babywanne 
___	 Stühle, Gartenstühle 
___	 Teppich
___	 Tische, Gartentisch 
___	 Toilettenbrille, Sitzerhöhung 
___	 Trampolin (zerlegt)
___	 Vitrinen, Flurgarderoben, Wäschetruhe
___	 Zelt

✃
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AWW 2025 Antrag zur Abholung von Elektro-Altgeräten (E-Schrott) und / oder ausgewählten Abfällen

Landratsamt Vogtlandkreis
Amt für Abfallwirtschaft
Postfach 100308
08507 Plauen

Landratsamt Vogtlandkreis
Amt für Abfallwirtschaft
Postfach 100308
08507 Plauen

Antrag zur Abholung von Elektro-Altgeräten (E-Schrott) und / oder 
ausgewählten Abfällen

Angaben zum Antragsteller

Name, Vorname

Telefon (freiwillig)

E-Mail (freiwillig)

Hinweis:
	▶ Bei Angabe einer E-Mail-Adresse erfolgt die Terminbenachrichtigung per E-Mail. Achten Sie daher auf eine korrekte 

und leserliche Schreibweise.  
Prüfen Sie in diesem Fall bitte regelmäßig Ihr E-Mail-Postfach inklusive Spam-Ordner.

Adresse des Antragstellers

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort, Ortsteil

abweichende Abhol-Adresse 
Grundsätzlich wird die Elektro-Altgeräte und/oder ausgewählte Abfälle am gebührenpflichtigen Objekt oder einer Sammel-
stelle (wenn das Grundstück nicht anfahrbar ist) abgeholt. Hier können Sie eine andere Abhol-Adresse angeben. 

Straße, Hausnummer	

PLZ, Ort, Ortsteil	

Benachrichtigungs-Adresse (bitte nur angeben, wenn ein Bevollmächtigter benachrichtigt werden soll.)

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort, Ortsteil

Bemerkungen (z. B. Zeiten, in denen keine Entsorgung gewünscht ist, bevorzugte Zeiten):

Beachten Sie bitte, dass die Angabe von Vorzugszeiten keine bindende Wirkung für die Planung hat, auch bei der Express-
Abholung nicht.  Der Entsorger ist demnach nicht verpflichtet, diese Angaben zu berücksichtigen. 

Die Abholung der Artikel erfolgt grundsätzlich innerhalb von 6 Wochen nach Eingang des Antrages. 

Tel.:		           +49 (0)3741 300-2283
Fax:		           +49 (0)3741 300-4042
E-Mail:		           abholung@vogtlandkreis.de
Online-Antrag unter: www.vogtlandkreis.de/abholung

✃

✃
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AWW 2025Antrag zur Abholung von Elektro-Altgeräten (E-Schrott) und / oder ausgewählten Abfällen

Abholung von Elektro-Altgeräten (Großgeräten):
Sie erhalten nach erbrachter Leistung einen Gebührenbescheid. Je Abholung können bis zu vier Teile abgeholt werden. 
Übersteigt die angemeldete Anzahl an Teilen die Maximalmenge, die für eine Abholung zulässig ist, werden die Gebühren 
für weitere Abholungen automatisch erhoben. Die Gebühr für eine Abholung beträgt 27,55 EUR.

Geben Sie nachfolgend die Anzahl der abzuholenden Teile an:

___ 	 Bildschirm, Fernsehgerät, Laptop	 ___ 	HiFi-Anlage
___ 	 Computer, Drucker	 ___ 	Hochdruckreiniger, Staubsauger
___ 	 Dunstabzugshaube, Kochfeld	 ___ 	Kaffeevollautomat, Mikrowelle
___ 	 elektr. Heckenschere, Rasenmäher, -trimmer etc. 	 ___ 	Kühlgerät bis 400 Liter 
___ 	 Elektroherd	 ___ 	Lampen ab 50 cm 
___ 	 Geschirrspüler, Waschmaschine, Wäschetrockner	 ___ 	Nähmaschine
sonstige Elektro-Altgeräte (werden nur berücksichtigt, wenn Art und jeweilige Anzahl nachfolgend angeben wird):

Beachten Sie bitte, dass Elektro-Altgeräte, die ausschließlich für eine gewerbliche Verwendung in den Verkehr gebracht 
wurden – wie z. B. Kühltheken des Gaststättengewerbes – von der Sammlung ausgeschlossen sind.

Zusätzlich kann auch eine gebührenpflichtige Express-Abholung beantragt werden. Die Abholung des E-Schrotts erfolgt 
dann innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Übermittlung des Antrages an den Entsorger. Die Gebühr für die Express-Abho-
lung von Elektro-Altgeräten beträgt 23,55 EUR je Abholung und wird zusätzlich zur Gebühr für die Abholung (27,55 EUR) 
mittels Bescheid beim Antragsteller erhoben. 
Übersteigt die angemeldete Anzahl an Teilen die Maximalmenge, die für eine einzelne Abholung zulässig ist, werden die 
Gebühren für weitere Express-Abholungen automatisch erhoben. 

Für die Express-Abholung ist es unbedingt notwendig, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse und / oder Telefonnummer 
angeben, damit der Entsorger Sie zeitnah über den Abholtermin informieren kann.

Ankreuzen, wenn gewünscht:      Ich beantrage die gebührenpflichtige Express-Entsorgung.

Abholung von ausgewählten Abfällen: 
Sie erhalten nach erbrachter Leistung einen Gebührenbescheid. Je Abholung können bis zu zehn Teile abgeholt werden. 
Übersteigt die angemeldete Anzahl an Teilen die Maximalmenge, die für eine Abholung zulässig ist, werden die Gebühren 
für weitere Abholungen automatisch erhoben. Die Gebühr für eine Abholung beträgt 34,75 Euro.

Geben Sie nachfolgend die Anzahl der abzuholenden Teile an:

___ 	 Altreifen bis PKW-Größe mit Felge	 ___ 	Fenster Holz, größer 1 m²
___ 	 Altreifen bis PKW-Größe ohne Felge	 ___ 	Fenster Holz, kleiner 1 m²		
___ 	 Außentüren	 ___	 Fenster Kunststoff, größer 1 m²
___ 	 Innentüren	 ___ 	Fenster Kunststoff, kleiner 1 m²

Datum	 Unterschrift

✃
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